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1.  Zusammenfassende Meldung bei innergemeinschaftlicher Warenlieferung 
 
Die Verpflichtung zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen bei innergemeinschaftlichen Wa-
renlieferungen und Dreiecksgeschäften wird ab dem 1.7.2010 von bisher quartalsweise auf monatlich 
verkürzt. Gleichzeitig wird die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen vom 10. auf den 
25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats verlängert. Die bisher geltende Regelung, wonach Unterneh-
mer mit Dauerfristverlängerung für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung diese auch für die 
Abgabe der Zusammenfassenden Meldung in Anspruch nehmen können, wurde jedoch gestrichen, was 
per Saldo zu einer Verkürzung der Frist führt. 
 
Die Umstellung auf monatliche Meldungen erfolgt zum Zwecke der Bekämpfung des Steuerbetrugs. 
Durch die Umstellung erhält das Finanzamt schneller als bisher Informationen zu innergemeinschaftli-
chen Umsätzen. 
 
Ausnahme: Quartalsweise Abgabe gilt für Unternehmer, die innergemeinschaftliche Warenlieferungen 
und Lieferungen in geringer Höhe bewirken. Hier ist eine Grenze von 100.000 € im Quartal übergangs-
weise vom 1.7.2010 bis zum 31.12.2011 festgelegt. Diese sinkt ab 2012 auf 50.000 €. Auch hier gilt als 
Abgabefrist der 25. Tag nach Ablauf des jeweiligen Quartals. 
 
Die Berichtigung einer fehlerhaften oder unvollständigen Zusammenfassenden Meldung ist innerhalb 
eines Monats vorzunehmen.  
 
 
2.  Jahressteuergesetz 2010 in Planung 
 
Im Verlauf des Jahres 2009 ergab sich in vielen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwen-
diger Gesetzgebungsbedarf, der wegen des Endes der 16. Legislaturperiode in der zweiten Jahreshälfte 
2009 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Das Jahressteuergesetz 2010 greift diesen Gesetzgebungs-
bedarf auf und ergänzt ihn um weitere zwischenzeitlich erforderlich gewordene Maßnahmen. Inhaltlich 
hervorzuheben sind u. a. folgende steuerliche Regelungen bzw. Regelungsbereiche: 
 
• Verluste bei Veräußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs: Der Bundesfinanzhof hat 

mit Urteil vom 22.4.2008 entschieden, dass das Ergebnis der Veräußerung von Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs innerhalb eines Jahres nach Anschaffung steuerlich anzusetzen ist. Bei der Ver-
äußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie z. B. eines Pkw werden jedoch regelmäßig 
Verluste erzielt. Der Gesetzgeber will derartige typische – nicht mit Einkünfteerzielungsabsicht getä-
tigte – Verlustgeschäfte nicht mehr steuerrechtlich wirksam werden lassen. Der Veräußerer hat nur 
in Ausnahmefällen die Erwartung, z. B. bei der Veräußerung von Antiquitäten, Kunstgegenständen 
und Oldtimern, kurzfristig Gewinne zu erzielen. Da Gebrauchsgegenstände regelmäßig mit dem Ziel 
der Nutzung und nicht mit dem Ziel der zeitnahen gewinnbringenden Veräußerung angeschafft wer-
den, stellt der Gesetzgeber nunmehr klar, dass die Veräußerung derartiger Gegenstände nicht steuer-
bar ist. 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen – öffentlich geförderte Maßnahmen: Steuerpflichtige können 
für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen auf Antrag eine Steuerermäßigung als Abzug von der Steuerschuld in Höhe von 
20 % ihrer Aufwendungen, höchstens 1.200 € im Jahr in Anspruch nehmen. Die Steuerermäßigung 
gilt nur für Arbeitskosten. Dies gilt nicht für Maßnahmen, die nach dem CO2-Gebäudesanierungs-
programm der KfW durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse gefördert werden, um 
eine Doppelförderung zu vermeiden. Der Ausschluss der Doppelförderung soll auf weitere Förder-
programme ausgeweitet werden, wie z. B. „Altersgerecht umbauen“ oder zur Förderung energeti-
scher Renovierung, Erhaltung und Modernisierung sowie vergleichbare Förderprogramme der Län-
der. Die Änderung ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2011 geleistete Aufwendungen anzu-
wenden, soweit die den Aufwendungen zugrunde liegenden Leistungen nach dem 31.12.2010 er-
bracht worden sind. 

• Verlustverrechnung bei privaten Veräußerungsgeschäften: Es wird gesetzlich klargestellt, dass 
die Verluste aus Grundstücksverkäufen und Veräußerungen von anderen Wirtschaftsgütern, die kei-



ne Wertpapiere sind, die ab dem 1.1.2009 entstanden sind, keine Altverluste darstellen und somit 
nicht mit Gewinnen aus Wertpapiergeschäften verrechnet werden können. 

• Nachträglich erklärte Verluste: Die Besteuerungsgrundlagen sollen bei der Feststellung des ver-
bleibenden Verlustvortrags nur in dem Umfang berücksichtigt werden können, in dem sie auch bei 
der Steuerfestsetzung zugrunde gelegt wurden. Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs ist ein verbleibender Verlustvortrag auch dann erstmals gesondert festzustellen, wenn der 
Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr zwar bestandskräftig ist, aber keine nicht 
ausgeglichenen negativen Einkünfte berücksichtigt worden sind. 

• Versteuerung von außerordentlichen Einkünften: Durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäf-
tigung und Stabilität in Deutschland wurde der Eingangssteuersatz auf 14 % ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2009 gesenkt. Mit der Änderung wird sichergestellt, dass ermäßigt zu besteuernde Einkünf-
te mindestens dem Eingangssteuersatz unterworfen werden. 

• Umsatzsteuer: Anpassungen des Umsatzsteuergesetzes an EU-Recht und aktuelle Entwicklungen 
(z. B. Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs bei der Einfuhr). 

• Vorsteuerabzug bei privat bzw. geschäftlich genutzten Grundstücken: Das Zuordnungswahl-
recht des Unternehmers, gemischt genutzte Grundstücke, also Grundstücke, die sowohl für unter-
nehmerische Zwecke als auch für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den pri-
vaten Bedarf des Personals verwendet werden, im vollen Umfang seinem Unternehmen zuzuordnen, 
bleibt unberührt. Die Neuregelung stellt einen neuen Vorsteuerausschlusstatbestand dar. Danach ist 
die Steuer im Zusammenhang mit einem Grundstück vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen, soweit 
sie nicht auf die Verwendung des Grundstücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. Dem Vorsteu-
erausschluss unterliegen auch die wesentlichen Bestandteile des Grundstücks, z. B. Gebäude. Hier-
von unberührt bleiben Gegenstände, die umsatzsteuerlich keine Bestandteile des Grundstücks oder 
Gebäudes sind (z. B. Fotovoltaikanlage). Die Änderungen sind nicht anzuwenden auf Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern, die vor dem 1.1.2011 fertiggestellt oder angeschafft 
worden sind. 

• Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers soll auf steuerpflichtige Lieferungen von Industrieschrott, Altmetallen und 
sonstigen Abfallstoffen und auf die steuerpflichtige Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen er-
weitert werden. Unter die genannten Umsätze fällt insbesondere die Reinigung von Gebäuden ein-
schließlich Hausfassadenreinigung, von Räumen und von Inventar, einschließlich Fensterreinigung. 
Bei derartigen Lieferungen und Leistungen an einen Unternehmer, der selbst derartige Lieferungen 
oder Leistungen erbringt, schuldet nicht (mehr) der leistende Unternehmer, sondern der Leistungs-
empfänger die Steuer. Steuerschuld und Vorsteuerabzug fallen somit beim Leistungsempfänger zu-
sammen.  

 
Darüber hinaus sind noch weitere Änderungen geplant. Über die wichtigsten Neuregelungen informie-
ren wir Sie nach Vorliegen konkreterer Informationen. 
 
 
3.  Unvollständige Selbstanzeigen schützen nicht 
 
Mit dem deutlichen Anstieg der Selbstanzeigen mit Bezug auf Schweizer Kapitalanlagen nimmt auch 
die Zahl unvollständiger Selbstanzeigen zu. Vor allem steuerlich nicht beratene Bürger, die nun ihr Ge-
wissen erleichtern wollen, machen in ihrer Selbstanzeige zunächst unvollständige und fehlerhafte Anga-
ben zu ihrem im Ausland unbemerkt vom deutschen Fiskus angelegten Kapital. So fehlen in zahlreichen 
Fällen die erforderlichen Auskünfte über die bisher unversteuert gebliebenen Kapitalerträge.  
 
Damit eine Selbstanzeige tatsächlich strafbefreiend wirkt, müssen grundsätzlich folgende Kriterien er-
füllt sein:  
 
- Alle Angaben zur betroffenen Person müssen korrekt sein.  
 
- Die bisher nicht versteuerten Einnahmen müssen vollständig erklärt werden.  
 



- Die Art der Einnahmen (also in diesem Fall „ausländische Kapitaleinkünfte“) muss angegeben wer-
den.  

 
- Zudem muss sich aus der Selbstanzeige ergeben, wann (nach Jahren gegliedert) die Einkünfte erzielt 

wurden.  
 

Wenn wegen des Entdeckungsrisikos die Zeit eilt, die entsprechenden Bankunterlagen aber noch nicht 
vollständig vorliegen, genügt es, wenn die Steuerhinterziehung dem Finanzamt zunächst angezeigt und 
um eine angemessene Frist zur Nachholung der genauen Angaben gebeten wird.  
 
Diese bloße Ankündigung einer Selbstanzeige entfaltet jedoch noch keine strafbefreiende Wir-
kung. Hierzu ist es unbedingt notwendig, dass der Betroffene die bislang nicht versteuerten Zin-
sen schätzt und diese Zahlen dem Finanzamt bereits in seinem ersten Schreiben übermittelt.  
 
Steuerpflichtige, die ihre Selbstanzeige bisher nur angekündigt haben, sollten dem Finanzamt daher 
umgehend die geschätzten Zahlen mitteilen. Diese sollten eher zu hoch angesetzt werden, da bei zu 
niedriger Schätzung der darüber hinausgehende Betrag nicht von der strafbefreienden Wirkung der 
Selbstanzeige umfasst wird. Reicht der Betroffene dann später die Belege und die genaue Berechnung 
nach, wird die Steuer nicht nach der Schätzung, sondern nach den tatsächlich erzielten Einkünften fest-
gesetzt. 
 
Ist das im Ausland angelegte Kapital aus Schwarzeinnahmen finanziert, so muss die Selbstanzeige zu-
sätzlich alle Angaben zu den bisher nicht versteuerten Einkünften aus der Tätigkeit enthalten, der diese 
Schwarzgeldeinnahmen zugrunde liegen. Auch hier besteht die Möglichkeit der Angabe von geschätz-
ten Beträgen, wenn die in der Vergangenheit nicht versteuerten Einkünfte zunächst nicht exakt beziffert 
werden können. Die Straffreiheit tritt erst bei vollständiger Zahlung der hinterzogenen Steuern 
ein. Hierzu legt das Finanzamt eine Frist fest. 
 
Anmerkung: Die Selbstanzeige bedarf keiner bestimmten Form. Hier genügt ein einfacher Brief. Ohne 
fachkundigen Rat ist eine Selbstanzeige jedoch nicht zu empfehlen. Lassen Sie sich – wenn Sie davon 
betroffen sind – unbedingt beraten, damit Ihre Selbstanzeige straffrei bleibt! 
 

 
4.  Bundesfinanzhof erweitert den Kreis der Freiberufler im Bereich der elektronischen 

Datenverarbeitung 
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.9.2009 entschieden, dass ein Diplom-Ingenieur 
(Studienrichtung technische Informatik), der als Netz- oder Systemadministrator eine Vielzahl von Ser-
vern betreut, den Beruf des Ingenieurs ausübt und mithin freiberufliche, nicht der Gewerbesteuer unter-
liegende Einkünfte erzielt. 
 
In zwei weiteren Verfahren stufte der BFH mit Urteilen vom selben Tag weitere technische Dienstleis-
tungen, die ausgewiesene Computerfachleute erbracht hatten, als ingenieurähnlich ein. 
 
In der bisherigen Rechtsprechung des BFH war geklärt, dass die Entwicklung von anspruchsvoller 
Software durch Diplom-Informatiker oder vergleichbar qualifizierte Autodidakten eine ingenieurähnli-
che und damit freie Berufstätigkeit darstellt. Für den technischen Bereich der elektronischen Datenver-
arbeitung hat der BFH nunmehr den Kreis der ingenieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. Danach kann 
neben dem sogenannten „software-engineering“ auch die Administratorentätigkeit, die Betreuung, indi-
viduelle Anpassung und Überwachung von Betriebssystemen oder die Tätigkeit als leitender Manager 
von großen IT-Projekten als freiberuflich zu qualifizieren sein. 
 
 
5.  Bundesfinanzministerium verschärft ab 2010 die 1-%-Regelung 

 



Wird ein Kraftfahrzeug (Kfz) zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, können Steuerpflichtige zwischen 
der Besteuerung nach der 1-%-Regelung oder Fahrtenbuchmethode wählen. Die Methodenwahl muss 
für das Wirtschaftsjahr pro Fahrzeug einheitlich getroffen werden. Im Fall des Kraftfahrzeugwechsels 
ist auch während eines Wirtschaftsjahres der Übergang zu einer anderen Ermittlungsmethode zulässig.  
 
Der private Nutzungsanteil eines zum Betriebsvermögen gehörenden Kfz ist dann zwingend mit 1 % des 
inländischen Listenpreises zu bewerten, wenn dieses zu mehr als 50 % betrieblich genutzt und kein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. Dies gilt auch für gemietete oder geleaste Kfz. Solche Fahr-
zeuge sind Kfz, die typischerweise nicht nur gelegentlich für private Zwecke genutzt werden. Hierzu 
zählen beispielsweise auch Geländekraftfahrzeuge. 
 
Die bloße Behauptung, das Kfz werde nicht für Privatfahrten genutzt oder Privatfahrten würden aus-
schließlich mit anderen Fahrzeugen durchgeführt, reicht nicht aus, um von dem Ansatz eines privaten 
Nutzungsanteils abzusehen. Vielmehr muss es der Steuerpflichtige nachweisen, wenn er einen nach der 
Lebenserfahrung untypischen Sachverhalt, wie die ausschließlich betriebliche Nutzung des einzigen Kfz 
eines Unternehmers, der Besteuerung zugrunde legen will. 
 
Nutzung mehrerer Kfz bei Einzelunternehmen: Gehören gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zum 
Betriebsvermögen, so ist der pauschale Nutzungswert grundsätzlich für jedes Kraftfahrzeug anzusetzen, 
das vom Unternehmer oder von zu seiner Privatsphäre gehörenden Personen für Privatfahrten genutzt 
wird. Kann der Steuerpflichtige glaubhaft machen, dass bestimmte betriebliche Kfz nicht privat genutzt 
werden, weil sie für eine private Nutzung nicht geeignet sind (z. B. bei sog. Werkstattwagen) oder diese 
ausschließlich eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, ist für diese Fahrzeuge kein 
pauschaler Nutzungswert zu ermitteln. Es gilt die (widerlegbare) Vermutung, dass für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten das Kraftfahrzeug mit dem 
höchsten Listenpreis genutzt wird. 
 

Beispiel 1: Zum Betriebsvermögen des Unternehmers X gehören 5 Kfz, die von X, seiner Ehe-
frau und dem erwachsenen Sohn auch zu Privatfahrten genutzt werden; von X auch für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte. Ein Kfz wird ausschließlich einem Angestellten auch zur 
privaten Nutzung überlassen; der Nutzungsvorteil wird bei diesem lohnversteuert. Die betriebli-
che Nutzung der Kfz betragen jeweils mehr als 50 %. Es befindet sich kein weiteres Kfz im Pri-
vatvermögen.  
Die private Nutzungsentnahme ist für 4 Kfz anzusetzen, und zwar mit jeweils 1 % des Listen-
preises. Zusätzlich ist für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte der Betriebsausgaben-
abzug zu kürzen. Dabei ist der höchste Listenpreis zugrunde zu legen. 

 
Nutzung mehrerer Kfz bei Personengesellschaften: Befinden sich Kraftfahrzeuge im Betriebsvermö-
gen einer Personengesellschaft, ist ein pauschaler Nutzungswert für den Gesellschafter anzusetzen, dem 
die Nutzung des Kraftfahrzeugs zuzurechnen ist.  
 

Beispiel 2: Einer OHG gehören die Gesellschafter A, B und C an. Es befinden sich 4 Kfz im 
Betriebsvermögen. Die Gesellschafter A und C sind alleinstehend. Niemand aus ihrer Privat-
sphäre nutzt die betrieblichen Kfz. Der Gesellschafter B ist verheiratet. Seine Ehefrau nutzt ein 
betriebliches Kfz auch zu Privatfahrten. Die betriebliche Nutzung der Kfz beträgt jeweils mehr 
als 50 %. Die Bruttolistenpreise der Kfz betragen 80.000 €, 65.000 €, 50.000 € und 40.000 €. A 
nutzt das 80.000-€-Kfz, B das 50.000-€-Kfz, C das 65.000-€-Kfz und Frau B das 40.000-€-Kfz.  
Die private Nutzungsentnahme ist monatlich für den Gesellschafter A mit 1 % von 80.000 €, für 
den Gesellschafter C mit 1 % von 65.000 € und für den Gesellschafter B mit 1 % von 50.000 € 
zuzüglich 1 % von 40.000 € anzusetzen. 

 
 
6. Studiengebühren sind keine außergewöhnlichen Belastungen 
 
Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehr-
zahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und glei-



chen Familienstands, können die Aufwendungen als sog. außergewöhnliche Belastungen von der Be-
messungsgrundlage der Einkommensteuer abgezogen werden, soweit eine vom Gesetz festgelegte Zu-
mutbarkeitsgrenze überschritten wird. Darüber hinaus kann zur Abgeltung des Sonderbedarfs für ein in 
Berufsausbildung befindliches und auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind ein Freibetrag in Höhe 
von 924 € je Kalenderjahr abgezogen werden. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun mit dem am 17.2.2010 veröffentlichten Urteil entschieden, dass 
Studiengebühren für den Besuch einer (privaten) Hochschule nicht als außergewöhnliche Belastung bei 
der Einkommensteuer abziehbar sind.  
 
Im Streitfall hatten die Eltern für das Studium ihres 22-jährigen Sohnes an einer privaten Hochschule 
Studiengebühren in Höhe von 7.080 € entrichtet, die sie in ihrer Einkommensteuererklärung als außer-
gewöhnliche Belastungen geltend machten. Das Finanzamt ließ den Abzug der Aufwendungen nicht zu, 
gewährte jedoch wegen der auswärtigen Unterbringung des Sohnes den Sonderbedarfsfreibetrag. Ein-
spruch und Klage blieben erfolglos. 
 
Der BFH erkannte jedoch die Studiengebühren nicht als außergewöhnliche Belastung an. Nach seiner 
Auffassung handelt es sich bei derartigen Aufwendungen nicht um außergewöhnlichen, sondern um 
üblichen Ausbildungsbedarf, und zwar selbst dann, wenn die Aufwendungen im Einzelfall außerge-
wöhnlich hoch und für die Eltern unvermeidbar sind. Der übliche Ausbildungsbedarf werde in erster 
Linie durch Kindergeld und Kinderfreibetrag abgegolten.  
 
 
7. Pflichten und Gefahren für Arbeitgeber bei 400-€-Jobbern im 

Sozialversicherungsrecht 
 
Bei mehreren parallel ausgeübten Minijobs kann durch Überschreiten der monatlichen Entgeltgrenze 
von 400 € Versicherungspflicht eintreten. Um die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäfti-
gung richtig durchführen zu können, sollte der Arbeitgeber daher bei Beginn einer Beschäftigung abfra-
gen, ob der Arbeitnehmer bereits bei anderen Arbeitgebern geringfügig oder versicherungspflichtig 
beschäftigt ist. Um dieses später verbindlich nachweisen zu können, empfiehlt es sich, einen „Personal-
fragebogen für geringfügig Beschäftigte“ auszufüllen und vom Arbeitnehmer unterschreiben zu lassen. 
Wichtig ist, dass der Arbeitgeber die entsprechenden Angaben über den Beschäftigten zu den Entgeltun-
terlagen nimmt. Einen solchen Personalfragebogen finden Sie z. B. im Internet bei der Minijobzentrale 
unter: http://www.minijobzentrale.de und dort unter „Download-Center“ und dem Link „Formulare und 
Anträge“. 
 
Stellt ein Sozialversicherungsträger erst im Nachhinein zum Beispiel durch Datenabgleich oder im 
Rahmen einer Betriebsprüfung fest, dass die Beschäftigung vom Arbeitgeber falsch beurteilt wurde und 
eigentlich keine Geringfügigkeit (Versicherungsfreiheit), sondern Versicherungspflicht gegeben ist, tritt 
diese mit der Bekanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle oder durch einen Rentenversiche-
rungsträger ein. Sie gilt damit nur für die Zukunft; für die zurückliegende Zeit bleibt die Beschäftigung 
versicherungsfrei.  
 
Anmerkung: Diese Regelung gilt allerdings nicht, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig versäumt hat, den Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären.  
 
Hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei Beschäftigungsbeginn nicht nach weiteren Beschäftigungen 
gefragt bzw. die Angabe weiterer Beschäftigungen ignoriert, tritt Versicherungspflicht auch für die Ver-
gangenheit ein. Die Beiträge sind vom Arbeitgeber nachzuzahlen! 
 
 
 
8.  Halbabzugsverbot bei Auflösungsverlust - BFH begegnet Nichtanwendungserlass 

der Finanzverwaltung 
 



Nach dem sog. Halbeinkünfteverfahren (seit 2009 Teileinkünfteverfahren) sind Erträge und auch Ver-
äußerungsgewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte (seit 2009 
zu 60 %) steuerpflichtig. Wird demnach nur eine Hälfte steuerlich berücksichtigt, ist die jeweils andere 
Hälfte der Einnahmen steuerfrei. Der Gesellschafter kann die hiermit in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehenden Ausgaben auch nur zur Hälfte absetzen. Die Frage, wie Veräußerungsverluste zu be-
handeln sind, wenn keine Einnahmen anfallen, war in der Praxis höchst umstritten.  
 
Nach einer zu diesem Sachverhalt getroffenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
25.6.2009 gilt das Halbeinkünfteverfahren dann nicht, wenn keine Einnahmen angefallen sind. Das 
grundlegend Neue an dieser Entscheidung ist, dass der Auflösungs- bzw. Veräußerungsverlust in diesem 
Falle in vollem Umfang steuerlich abziehbar sein muss. 
 
Mit seinem Beschluss vom 18.3.2010 reagiert der BFH auf den Nichtanwendungserlass der Finanzver-
waltung zum Urteil vom 25.6.2009 in einem Fall, in dem einem Steuerpflichtigen aufgrund seiner Betei-
ligung keine Einnahmen zugeflossen sind und die Vorinstanz der Rechtsprechung des BFH folgend das 
Halbabzugsverbot nicht angewandt hatte. Demnach ist geklärt, dass Erwerbsaufwand im Zusammen-
hang mit Einkünften aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nicht nur begrenzt 
abziehbar ist, wenn dem Steuerpflichtigen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten Einnahmen 
zugehen. 
 
 
9.  An- bzw. Verrechnung der Sondervorauszahlung bei der Umsatzsteuer 
 
Nach der bisherigen Verwaltungspraxis wird die Sondervorauszahlung bei der Zahllast der Umsatzsteu-
er-Voranmeldung des letzten Voranmeldungszeitraums im Besteuerungszeitraum (regelmäßig im Monat 
Dezember) voll angerechnet. Führte die Anrechnung der Sondervorauszahlung zu einem Überschuss, 
wurde dieser an den Unternehmer erstattet.  
 
Beispiel: U gibt für den Monat Dezember die Umsatzsteuer-Voranmeldung ab. Hieraus ergibt sich eine 
Zahllast von 5.000 €. Nach Anrechnung der geleisteten Sondervorauszahlung von 10.000 € ergibt sich 
ein Erstattungsbetrag von 5.000 €. Dieser Betrag wurde an den Unternehmer für den Voranmeldungs-
zeitraum Dezember erstattet.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) macht in einem Urteil vom 16.12.2008 deutlich, dass die gezahlte Sonder-
vorauszahlung nichts anderes ist, als eine Vorauszahlung auf die Jahresumsatzsteuer. Wenn nach An-
rechnung der Sondervorauszahlung in der Umsatzsteuer-Voranmeldung noch ein Erstattungsbe-
trag verbleibt, ist dieser nicht auszuzahlen bzw. zu verrechnen, sondern auf die Jahresumsatz-
steuer anzurechnen. Erst wenn nach dieser Anrechnung noch ein Überschuss verbleibt, kommt eine 
Erstattung an den Unternehmer bzw. eine Verrechnung in Betracht.  
 
Bei Anwendung der BFH-Rechtsprechung ergibt sich für den Beispielsfall, dass der Unternehmer kei-
nen Anspruch auf Auszahlung der 5.000 € hat. Dieser Betrag ist vielmehr bis zur Abgabe der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung vorzutragen. Erst wenn die Umsatzsteuer-Jahreserklärung vorliegt, kann die 
(restliche) Sondervorauszahlung auf die Jahressteuer angerechnet werden. Ergibt sich nach dieser 
„zweiten” Anrechnung noch ein Überschuss, ist dieser an den Unternehmer auszuzahlen bzw. zu ver-
rechnen. Das Anrechnungsverfahren ist auch auf folgende Fälle anzuwenden: 
 
• Die Dauerfristverlängerung wird durch das Finanzamt unterjährig widerrufen. 
• Der Unternehmer verzichtet unterjährig auf die Dauerfristverlängerung. 
• Der Unternehmer beendet seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit während des laufenden Ka-

lenderjahres. 
 
Eine Erstattung bzw. Verrechnung soll dann erst vorgenommen werden, wenn die Umsatzsteuer-
Jahreserklärung dem Finanzamt vorliegt. Dies gilt auch in Insolvenzfällen. 
 
 



10.  Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträge weiter beantragen 
 
Durch die „Abgeltungsteuer“ ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträge grundsätzlich abgegolten und 
die Steuerpflichtigen könnten auf die Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) bei ihrer Steuerer-
klärung ab 2009 verzichten.  
 
Die Banken versenden daher Bescheinigungen über die Zinserträge aus dem vergangenen Jahr oft nur 
auf Verlangen ihrer Kunden. Für Kapitalanleger ist es in vielen Fällen dennoch sinnvoll, bei ihrer Bank 
eine Jahressteuerbescheinigung zu verlangen und diese ihrer Steuererklärung beizufügen. Solche Fälle 
können z. B. sein: 
 
• Ein Freistellungsauftrag wurde nicht oder in zu geringer Höhe erteilt bzw. ausgeschöpft. Bis zur 

Höhe des Sparer-Pauschbetrages (bei Einzelpersonen 801 € und bei Verheirateten 1.602 €) kann der 
Bank ein sogenannter Freistellungsauftrag erteilt werden. Zinseinnahmen bis zur Höhe des Sparer-
Pauschbetrages sind steuerfrei.  

• Der persönliche Steuersatz liegt unter dem Abgeltungssteuersatz von 25 % und auf der Anlage KAP 
wird die sogenannte Günstigerprüfung beantragt. 

• Steuerpflichtige können die Einbeziehung der Kapitalerträge in die Bemessungsgrundlage für den 
Spendenabzug beantragen.  

• Die Ausnutzung von Verlustverrechnungen aus privaten Veräußerungsgeschäften soll in Anspruch 
genommen werden. 

 
In diesen Fällen ist die Abgabe der Anlage KAP für den Steuerzahler freiwillig. Er kann und sollte sich 
die zu viel einbehaltene Steuer zurückholen. 
 
Daneben sind Fälle denkbar, in denen die Finanzämter die Jahressteuerbescheinigungen im Rahmen der 
Bearbeitung der Steuererklärungen anfordern. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn Steuerzahler 
außergewöhnliche Belastungen wie Scheidungskosten, Medikamenten-Zuzahlung, Ausgaben für Zahn-
ersatz oder Brille geltend machen. Hier werden die Kapitalerträge vom Finanzamt benötigt, um die so-
genannte zumutbare Eigenbelastung des Steuerzahlers festzustellen.  
 
Des Weiteren muss die Anlage KAP auch bei Auslandskonten und -depots oder Zinsen aus Privatdarle-
hen, Steuererstattungszinsen, verdeckten Gewinnausschüttungen, Veräußerungsgewinnen aus GmbH-
Anteilen und Lebensversicherungen ausgefüllt werden.  
 
 
11. Änderung beim Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gebäuden ab dem 1.1.2011 
 
Wird ein Gebäude teils betrieblich und teils privat genutzt, kann es insgesamt dem Unternehmensver-
mögen zugeordnet werden, mit dem Vorteil, dass die Vorsteuern aus den gesamten Herstellungskosten 
und den laufenden Aufwendungen in voller Höhe abziehbar sind. Im Gegenzug ist die Nutzung des 
privaten Gebäudeteils der Umsatzsteuer zu unterwerfen.  
 
Durch dieses Verfahren erlangen Steuerpflichtige einen Liquiditätsvorteil. Der Unternehmer kann dem-
nach bei der Anschaffung oder Herstellung eines gemischt genutzten Gebäudes den vollen Vorsteuerab-
zug geltend machen, der über 10 Jahre durch die Besteuerung der Privatnutzung anteilig zurückgeführt 
wird.  
 
Das führt in seiner Konsequenz quasi zu einer Rückzahlung des Vorsteuerbetrages innerhalb von 10 
Jahren. Dennoch scheint das Modell wegen des Zinsvorteils immer noch attraktiv. Es gilt allerdings zu 
beachten, dass das Risiko der Besteuerung einer eventuellen nicht vermeidbaren Grundstücksentnahme 
besteht, sodass vor Inanspruchnahme dieses Modells unbedingt steuerlicher Rat eingeholt werden sollte. 
 
Mit der Einführung einer neuen Regelung in die Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird der Vorsteuerab-
zug bei gemischt genutzten Grundstücken ab dem 1.1.2011 nicht mehr voll gewährt.  Danach kann 



höchstens der Teil der Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden, der auf die Verwendung des 
Grundstücks für unternehmerische Zwecke entfällt. 
 
 
12. Erbschaftsteuer nicht aus der Substanz des Betriebes bezahlen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 11.11.2009 entschieden, dass die Begünstigung des 
Betriebsvermögens im Erbfall auch dann wegen zu hoher Entnahmen aus dem Betriebsvermögen nach-
träglich (teilweise) entfällt, wenn die Entnahmen ausschließlich der Zahlung der durch den Erwerbsvor-
gang ausgelösten Erbschaft- oder Schenkungsteuer dienten.  
 
Nach dem Erbschaftsteuergesetz fallen der Freibetrag und der verminderte Wertansatz rückwirkend 
weg, soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb als Gesellschafter einer Gesell-
schaft bis zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Entnahmen tätigt, die 
die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewinne oder Gewinnanteile seit dem Erwerb 
um mehr als 150.000 € übersteigen (sog. Überentnahmen). 
 
Im konkreten Fall hatte ein Vater seiner Tochter einen Teil seines Kommanditanteils geschenkt. Das 
Finanzamt gewährte der Tochter zunächst die steuerlichen Vergünstigungen. Diese zahlte die festgesetz-
te Schenkungsteuer unmittelbar vom Geschäftskonto der KG, was zu Überentnahmen im Sinne des Erb-
schaftsteuergesetzes führte. Nachdem das Finanzamt diesen Umstand aufgeklärt hatte, versagte es 
rückwirkend anteilig die gewährten Steuervergünstigungen. Die Tochter vertrat dagegen die Auffas-
sung, Überentnahmen zur Schenkungsteuertilgung seien unschädlich.  
 
Nach Auffassung des BFH kommt es jedoch nicht auf die Gründe an, die zu einer Überentnahme füh-
ren. Befreiungsschädlich ist grundsätzlich jede Entnahme. Die Norm ist nicht auf Missbrauchsfälle 
beschränkt. Dies entspricht dem Sinn der Vorschrift, wonach die Steuervergünstigungen nur gewährt 
werden sollen, wenn und soweit der Betrieb in seinem Bestand fortgeführt wird. Dieser Zweck hindert 
den Gesetzgeber nicht, das begünstigte Betriebsvermögen schmälernde Entnahmen generell als begüns-
tigungsschädlich zu begreifen, soweit sie den Freibetrag bzw. die Summe der Gewinne und Einlagen 
übersteigen. Darin liegt nach Auffassung des BFH keine verfassungsrechtlich unzulässige Typisierung. 
 
 
13. Ausgleichsanspruch bei Verspätungen und Annullierungen im Flugreiseverkehr 
 
Die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben entschieden, dass Fluggäste, die ihr Endziel 
frühestens drei Stunden nach der geplanten Ankunftszeit erreichen, ebenso wie die Fluggäste annullier-
ter Flüge von der Fluggesellschaft eine pauschale Ausgleichszahlung verlangen können. Dies gilt aller-
dings nicht, wenn die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht. 
 
Diese Gemeinschaftsverordnung über Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen sieht vor, dass Flug-
gästen bei Annullierung eines Fluges eine pauschale Ausgleichszahlung zusteht. Diese ist abhängig von 
der Länge der Flugstrecke. Bis 1.500 km beträgt der Ausgleichsanspruch 250 €, von 1.500 bis 3.500 km 
400 € und ab 3.500 km 600 €. Die Verordnung sieht jedoch nicht ausdrücklich vor, dass ein solcher 
Anspruch auch den Fluggästen verspäteter Flüge zusteht. 
 
Fluggäste eines kurzfristig annullierten Fluges haben selbst dann einen Ausgleichsanspruch, wenn sie 
von der Fluggesellschaft mit einem anderen Flug befördert werden, soweit sie gegenüber der ursprüng-
lich angesetzten Dauer einen Zeitverlust von drei Stunden oder mehr erleiden. 
 
Die Richter des EuGH stellten nun in ihrem Urteil klar, dass Fluggäste, die von einer Verspätung betrof-
fen sind, einen ähnlichen Schaden in Form eines Zeitverlusts erleiden wie Fluggäste, deren Flug annul-
liert wurde. Sie befinden sich somit in vergleichbarer Lage. Es wäre nicht gerechtfertigt, die Fluggäste 
verspäteter Flüge anders zu behandeln, wenn sie ihr Endziel nicht früher als drei Stunden nach der ur-
sprünglich geplanten Ankunftszeit erreichen. Eine solche Verspätung führt jedoch dann nicht zu einem 
Ausgleichsanspruch, wenn die Fluggesellschaft nachweisen kann, dass die Verspätung auf außerge-



wöhnliche Umstände zurückgeht, die von ihr tatsächlich nicht zu beherrschen sind und sich auch dann 
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. 
 
Für die Durchsetzung des Ausgleichsanspruchs ist es grundsätzlich ratsam, dass sich der betrof-
fene Reisende diese Verspätung/Annullierung am Schalter oder an einer zentralen Service-stelle 
bescheinigen lässt, damit er seinen Entschädigungsanspruch belegen kann. Ansprechpartner für 
die Zahlung der Entschädigung ist die Airline und nicht der Reiseveranstalter. 
 
 
14. Ansprüche des Fluggastes bei wetterbedingter Annullierung 
 
Die Richter des Bundesgerichtshofs haben in ihrem Urteil vom 25.3.2010 entschieden, dass Fluggäste, 
deren Flug wetterbedingt annulliert wurde, nicht grundsätzlich einen Anspruch auf Ausgleichszahlun-
gen nach der EU-Fluggastverordnung haben. Die Frage, ob und wann sich eine Annullierung durch 
zumutbare Maßnahmen hätte vermeiden lassen, kann nicht allgemeingültig, sondern nur für den Einzel-
fall beantwortet werden. In jedem Fall muss natürlich genau geprüft werden, ob die Fluggesellschaft 
ihrer Verpflichtung, für Ersatz zu sorgen, in ausreichendem Maße nachgekommen ist.  
 
In dem entschiedenen Fall hatte ein Reisender für sich und seine Frau einen Flug für den 25.10.2007 
von Jerez in Spanien nach Hahn gebucht. Dieser Flug wurde wegen Nebels annulliert. Das für den Flug 
vorgesehene Flugzeug landete statt in Jerez in Sevilla und flog von dort direkt nach Hahn zurück. Den 
betroffenen Passagieren wurde ein Ersatzflug für den 27.10.2007 angeboten. Dieser wurde von dem 
Reisenden jedoch abgelehnt. Er buchte schließlich für sich und seine Ehefrau bei einem anderen Luft-
fahrtunternehmen einen Flug für den 25.10.2007 über Madrid nach Frankfurt am Main. Nun verlangte 
er von dem ersten Luftfahrtunternehmen für sich und seine Frau Ausgleichszahlungen gemäß der Flug-
gastrechteverordnung in Höhe von jeweils 400 € sowie Ersatz der entstandenen Mehrkosten für den 
Ersatzflug (Madrid–Frankfurt). 
 
Der Bundesgerichtshof entschied jedoch, dass der Fluggast keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen 
nach der Fluggastrechteverordnung hat, da in dem vorliegenden Fall zum Zeitpunkt der Annullierungs-
entscheidung Nebel die Landung in Jerez verhinderte. Wie lange der Nebel andauern würde und ob und 
wann es dann möglich sein würde, das Flugzeug von Sevilla nach Jerez zu holen, war nicht zuverlässig 
abzusehen. Unter diesen Umständen wäre es unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den weite-
ren Flugplan nicht vernünftig gewesen, die Annullierungsentscheidung aufzuschieben. 
 
Bei Annullierung eines Fluges haben Fluggäste u. a. Anspruch auf eine anderweitige Beförderung zum 
Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ob das Luftfahrtun-
ternehmen diese Verpflichtung verletzt hat, muss das Berufungsgericht klären. 
 
 
15. Flexible Preisangaben in Reisekatalogen zulässig 
 
In manchen Reiseprospekten wird im Zusammenhang mit der Angabe der Kosten für den Hotelaufent-
halt und den Flug auf eine Übersicht Bezug genommen, aus der sich für ein bestimmtes Reiseziel – je 
nach ausgewähltem Hotel, Zimmerkategorie und Reisezeit – ein Grundpreis ergibt. Hinsichtlich der Zu- 
oder Abschläge für den jeweiligen Abflughafen verweisen solche Prospekte in der Regel darauf, dass 
sich der Reisepreis je nach Buchungszeitpunkt und Abflughafen um 50 € pro Flugstrecke erhöhen oder 
ermäßigen kann. Diese Zu- oder Abschläge könnten tagesaktuell beim Reisebüro erfragt werden. 
 
Der Bundesgerichtshof hat in einem so gelagerten Fall entschieden, dass ein „tagesaktuelles Preissys-
tem“, bei dem sich der Reiseveranstalter in seinem Prospekt für die Zeit bis zur Buchung Flughafenzu- 
und -abschläge bis zu 50 € für jede Flugstrecke vorbehält, nicht gegen geltendes Preisrecht verstößt. Die 
Werbung des Reiseveranstalters enthält einen Preisanpassungsvorbehalt, der zulässig ist. Ein solcher in 
der Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht geregelter Vorbe-
halt ermöglicht den Reiseveranstaltern bei katalogbasierten Angeboten eine größere Preisflexibilität, 
wie sie beim Internetvertrieb ohne Weiteres besteht. Der Veranstalter hat sich in dem beanstandeten 



Prospekt eine Preisänderung nur in beschränktem Ausmaß (±50 € pro Flugstrecke) und nur hinsichtlich 
der Flughafenzu- und -abschläge vorbehalten. Auf den Umstand, dass sich die endgültigen Preise in 
diesem Rahmen noch vor der Buchung ändern könnten, wurde mit ausreichender Deutlichkeit hinge-
wiesen.  
 
 
16. Anspruch des Mieters auf Mangelbeseitigung während der Mietzeit unverjährbar 
 
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17.2.2010 ist der Anspruch eines Mieters gegen 
den Vermieter auf Beseitigung von Mängeln während der Mietzeit unverjährbar. Im entschiedenen Fall 
hatte ein Mieter seit 1959 eine Wohnung angemietet. Das über der Wohnung liegende Dachgeschoss 
war im Jahr 1990 zu Wohnzwecken ausgebaut worden. Im Oktober 2006 verlangte der Mieter vom 
Vermieter schriftlich die Herstellung einer ausreichenden Schallschutzisolierung der Dachgeschoss-
wohnung. Im Jahr 2007 ließ der Mieter ein Beweissicherungsverfahren durchführen, bei dem festgestellt 
wurde, dass der Schallschutz unzureichend ist. Nun hat er eine Verbesserung des Trittschallschutzes in 
der Dachgeschosswohnung verlangt. Daraufhin machte der Vermieter Verjährung gelten.  
 
Der BGH kam hier jedoch zu dem Entschluss, dass der Mietgebrauch des Mieters durch den unzurei-
chenden Schallschutz beeinträchtigt wird und er deshalb Herstellung des erforderlichen Schallschutzes 
verlangen kann. Dieser Anspruch ist nicht verjährt. Der Anspruch des Mieters auf Beseitigung eines 
Mangels als Teil des Gebrauchserhaltungsanspruchs ist während der Mietzeit unverjährbar. Bei der 
Hauptleistungspflicht des Vermieters handelt es sich um eine in die Zukunft gerichtete Dauerverpflich-
tung. 
 
Diese Pflicht erschöpft sich nicht in einer einmaligen Handlung des Überlassens, sondern geht dahin, 
die Mietsache während der gesamten Mietzeit in einem gebrauchstauglichen Zustand zu erhalten. Eine 
solche vertragliche Dauerverpflichtung kann während des Bestehens des Vertragsverhältnisses schon 
begrifflich nicht verjähren, denn sie entsteht während dieses Zeitraums gleichsam ständig neu. 
 
 
 
 
 
 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
-  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: 
April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5; Januar = 107,1 
2009: 
Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; September = 106,9; 
August = 107,3; Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 
106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


